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Montag, 31.08.2020
Abfuhr Graue Tonne 

Freitag, 04.09.2020
Sirenenüberprüfung 

Samstag, 05.09.2020
Grünschnitt-Platz geöffnet

wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung 
mit Umweltbericht wird gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 abgesehen.

Der Geltungsbereich des B-Plans ‚“Rathaus-
Areal Sasbach“ wird begrenzt durch die 
Hauptstraße im Süden, die Wyhler Straße im 
Osten sowie die vorhandene Bebauung und 
rückwärtigem, unbebauten Bereich im Nor-
den und Westen.

Der Geltungsbereich des B-Planes kann 
dem nachstehenden Übersichtsplan vom 
19.08.2020 entnommen werden.

Ziel und Zweck der Planung:
Mit der Aufstellung des B-Planes soll der Be-
reich um das Rathaus mit öffentlichen und 
privaten Nutzungen neu geordnet werden.

Sasbach, den 25.08.2020 
gez. Scheiding, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes "Rathaus-Areal Sasbach" mit örtlichen Bau-
vorschriften, Gemeinde Sasbach a.K. (Landkreis Emmendingen
Innenentwicklung (beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a.K. hat am 19.08.2020
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13a BauGB die Aufstellung 
"Rathaus-Areal Sasbach" beschlossen. 
Auf die Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 
2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprü-
fung mit Umweltbericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 abgesehen.
Der Geltungsbereich des B-Plans '"Rathaus-Areal Sasbach" wird beg
Hauptstraße im Süden, die Wyhler Straße im Osten sowie die vorhandene Bebauung 
und rückwärtigem, unbebauten Bereich im Norden und Westen. 
Der Geltungsbereich des B-Planes kann dem nachstehenden Übersichtsplan 
19.08.2020 entnommen werden. 

 
 
Ziel und Zweck der Planung:  
Mit der Aufstellung des B-Planes soll der Bereich um das Rathaus mit öffentlichen und 
privaten Nutzungen neu geordnet werden.

Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Rathaus-Areal Sasbach“ mit örtlichen 
Bau-vorschriften, Gemeinde Sasbach a.K. 

(Landkreis Emmendingen), als B-Plan 
der Innenentwicklung (beschleunigtes 

Verfahren nach § 13a BauGB)
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach 
a.K. hat am 19.08.2020 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB die Aufstellung des B-Plans 
„Rathaus-Areal Sasbach“ beschlossen.

Auf die Durchführung der Frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 
2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 



Seite 2  Freitag, 28.08.2020 Amtsblatt der Gemeinde Sasbach

Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0172/6 36 27 86
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
Störungen Abwasserbeseitigung
Gerd Friedrich  (En) 82 02
  (En) 37 94
24-Stunden-Rohrreinigungs-
Notdienst  07824/66 42 00

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Netze BW GmbH Rheinhausen 0800-36 29 477
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-emmendingen@bw-lv.de
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mittwoch 16-17 und Donnerstag 11-12 Uhr.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch.

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
28.08.2020 Stadt-Apotheke Endingen
28.08.2020 Bürkle-Apotheke Emmendingen
29.08.2020 Stadt Apotheke Kenzingen
30.08.2020 Kaiserstuhl-Apotheke Vogtsburg
30.08.2020 Bienenberg-Apotheke Malterdingen
31.08.2020 Münster-Apotheke Breisach
31.08.2020 Stadt-Apotheke Herbolzheim
01.09.2020 St. Katharina-Apotheke Endingen
02.09.2020 Rathaus-Apotheke Kenzingen
02.09.2020 Central-Apotheke Emmendingen
03.09.2020 Mithras-Apotheke Riegel
03.09.2020 Neue Apotheke Emmendingen 
 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Gemeinde Sasbach a.K. 
ERLASS EINER  
VERÄNDERUNGSSPERRE
Zur Sicherung der Planung des Bebau-
ungsplanes „Rathaus-Areal Sasbach“ hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach 
a.K. in öffentlicher Sitzung am 19.08.2020 
eine Veränderungssperre beschlossen.

SATZUNG
über die Veränderungssperre für einen 
Teilbereich des Gebietes des Bebauungs-
planes „Rathaus-Areal Sasbach“

Auf Grund von § 14 und § 16 des Baugesetz-
buches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in der jeweils 
derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Sasbach a.K. folgende Ver-
änderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1
Zu sichernde Planung

Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach 
a.K. hat am 19.08.2020 den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Rathaus-Areal 
Sasbach“ gefasst. Zur Sicherung der Pla-
nung des Bebauungsplans „Rathaus-Areal 
Sasbach“ in der Gemeinde Sasbach a.K. wird 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich 

 der Veränderungssperre
Für den räumlichen Geltungsbereich der 
Veränderungssperre ist der Lageplan vom 
19.08.2020 maßgebend. Er umfasst einen 
Teilbereich des Geltungsbereiches des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
„Rathaus-Areal Sasbach“ mit der Flst.Nr 77. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.
Für die restlichen Flächen des B-Planes (Flst.
Nrn 78 und 79) ist keine Veränderungssperre 

erforderlich, da sie sich in Gemeindeeigen-
tum befinden.

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen  

der Veränderungssperre
(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der 

Veränderungssperre entsprechend § 
2 dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB nicht durchgeführt oder bau-
liche Anlagen nicht beseitigt werden, 
erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und bauliche Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigenbedürftig 
sind, nicht durchgeführt werden.

(2)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB 
kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden, wenn 
überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Entschei-
dung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde.

(3)  Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten 
der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, 
von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung 
vor dem In-Kraft-Treten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher aus-
geübten Nutzung wer-den von der 
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
In-Kraft-Treten

Die Satzung über die Anordnung der Verän-
derungssperre tritt am Tag ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 
mit § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB).

§ 5
Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungs-
sperre ist § 17 BauGB maßgebend.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall 
außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, des-
sen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist.

Die Veränderungssperre kann während der 
üblichen Dienststunden beim

Bürgermeisteramt Sasbach a.K., 
Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a.K.

eingesehen werden. Jedermann kann die 
Veränderungssperre einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zu-
standekommen der Satzung ist nach § 215 
Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die 
Verletzung nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.
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Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 
Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche und 
des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewie-
sen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
auf Grund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.

Sasbach a.K., den 25.08.2020

gez. Scheiding, Bürgermeister

 

 

Das Rathaus 
informiert 

Fundbüro
Fundbüro/Bürgerbüro im Rathaus, EG Zi. 1,
Tel.: 07642/9101-24 

Gefunden: 
-  ein Schlüssel mit grünem Anhänger in 

Jechtingen 
-  ein VW-Autoschlüssel Ortsausgang 

Jechtingen Richtung Burkheim 
 
 

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Graue Tonne 
Montag, 31.08.2020 
 

 

Landratsamt 
Emmendingen

Müllabfuhr ab September wie-
der alle zwei Wochen 
Mit dem August geht auch die wöchentliche 
Leerung der grauen Tonne zu Ende, die nur 
in den Sommermonaten Juli und August 
galt. Ab September werden die Mülltonnen 
wieder alle zwei Wochen am gewohnten 
Wochentag geleert. Die genauen Termine 
stehen im Abfallkalender. Für die Papierton-
nen und Gelben Säcke ergeben sich keine 
Änderungen. 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste 
Sonntag, 30.08.2020 – Gottesdienste 
Pfarrer i.R. E. Weißenberger 
09.30 Uhr Königschaffhausen 
10.15 Uhr Leiselheim 
Es wird 10 Minuten vor geläutet. 
Die Auflagen, die während der Corona Pan-
demie gelten, sind zu beachten. 
 
Kasualvertretung 
Bei einem Sterbefall übernimmt die Kasual-
vertretung in der Zeit vom 31.08 bis 05.09.20 
Pfarrer i.R. Eckhard Weißenberger, Bahlin-
gen, Tel. 07663-9137488. 
 
Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist vom 10.08. bis 30.08.2020 
nicht besetzt. 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nertag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: koenigschaffhausen-leiselheim@
kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

28.08.2020 - 04.09.2020 
Freitag, 28.08.2020 
S 19.00 Uhr Heilige Messe enfällt 
 
Samstag, 29.08.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
J 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
 
22. Sonntag im Jahreskreis, 30.08.2020 
S 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 11.00 Uhr Taufe Jonathan Hansel-
  mann, Lotta Blum 
 
Montag, 31.08.2020 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Dienstag, 01.09.2020 
J 18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 02.09.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
 
Donnerstag, 03.09.2020 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
L 20.15 Uhr Heilige Stunde 

REISERÜCKKEHRER  
AUS EINEM CORONA-RISIKOGEBIET 
Einreisende aus einem Risikogebiet (aktuelle Liste unter: https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/
informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/ nach Baden-Württemberg 
müssen folgendes beachten:

1. Unabhängig von der Testung müssen Sie sich unverzüglich an Ihrem Wohnort bei der 
Gemeinde/Ortspolizeibehörde- telefonisch unter der Tel. Nr. 07642 9101-23 oder per 
E-Mail felchner@sasbach.eu melden.

 
 Diese Verpflichtung beim Einreisen mit dem Flugzeug, kann auch durch die Abgabe 

einer sogenannten „Aussteigerkarte“ erfüllt werden, kann z.B. bereits bei der Ankunft 
am Flughaben abgegeben werden.

2. Sie sind verpflichtet einen Corona-Test an den eingerichteten Testzentren oder beim 
Hausarzt unverzüglich durchführen zu lassen. Wer entgegen dieser Verpflichtung 
eine entsprechende Untersuchung vorsätzlich oder fahrlässig nicht duldet, handelt 
ordnungswidrig. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 
25.000 Euro geahndet werden. 

 
Bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses muss man zwingend in häuslicher 
Quarantäne verbleiben. 
Die letztliche Aufhebung der Quarantäne wird durch die Ortspolizeibehörde durch Vorla-
ge des negativen Ergebnisses entschieden. 

Weitere Informationen finden Sie dem Link: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-tests-
fuer-reiserueckkehrer/ 
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Freitag, 04.09.2020 
L 10.00 Uhr Stille Anbetung 
S 19.00 Uhr Heilige Messe, Herz-Jesu-
  Freitag Kollekte für carita-
  tive Aufgaben d. Pfarrei 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Sonntag - Donnerstag: 18.00 Uhr; 
Freitag: 18.30 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas u. 
Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Blasius, 
Wyhl a. K. 
Rosenkranzgebet: 
täglich 18 Uhr, Donnerstag 18.25 Uhr, wenn 
Samstag Vorabendmesse 17.25 Uhr

E-Mail: wyhl@am-litzelberg.de
Frau Wissert 07642 / 8086
Pfarrgässle 1, 79369 Wyhl
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Di. + Mi. 9.00 - 12.00 Uhr u. 
Do. 14.00 - 17.00 Uhr 
 
Das Pfarrbüro in Sasbach bleibt in der 
Zeit vom 31.08.-11.09. wegen Urlaub ge-
schlossen.
Vertretung übernimmt das Pfarrbüro in 
Wyhl. 
 
 

Vereinsnachrichten

Kreisverband Obstbau,  
Garten und Landschaft  
Emmendingen e.V. 
Noch einmal Schnitt von Kirschbäumen. 
Der Sommerschnitt an Kirschbäumen ist 
immer noch aktuell. Und weil das Interesse 
groß ist, wird dieses Thema beim nächsten 
Infoabend im KOGL-Lehrgarten noch einmal 
behandelt. Ob der eine oder andere den Ter-
min verpasst hat oder um alles noch einmal 
zu vertiefen – es gibt viele Gründe für eine 
Wiederholung. 
Treffpunkt ist am Freitag, den 4. September 
um 17.00 Uhr im Lehrgarten des Kreisver-
bandes Obstbau, Garten und Landschaft 
Emmendingen e.V. (KOGL) an der Alten Stra-
ße in Kenzingen. Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
Spende hilft für die laufenden Kosten des 
Lehrgartens. 
Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschriften durchge-

führt. Dies sind insbesondere die Abstands-
regel sowie das Tragen einer Alltags-Schutz-
maske, wenn der Abstand nicht eingehalten 
werden kann. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, jedoch wird eine Teilnehmerliste 
mit Adressangaben und Telefonnummer 
geführt werden. 
Mehr Infos auf kogl-emmendingen.de – dort 
finden Sie auch den monatlichen Planer für 
Arbeiten im Obst- und Hausgarten. 
 
Kreisverband Obstbau, Garten und Land-
schaft Emmendingen e.V.
(KOGL Emmendingen) 
 
 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Sa., 29.08.2020
Vorbereitungsspiel
16.00 Uhr FV Sasbach II - SG Sasbach A-Jun.

So., 30.08.2020
11.00 Uhr Mannschaftsvorstellung des FV 
Sasbach
zu der neuen Saison 2020/2021.
Zu diesem Anlass wird ein Mittagstisch an-
geboten:
Schnitzel oder Schäufele mit Kartoffelsalat, 
Wurstsalat, sowie
die üblichen Gerichte.

Jugendabteilung FV Sasbach
Sa., 29.08.2020
Vorbereitungsspiel
18.00 Uhr SG Altdorf C - SG Jechtingen C
Spielort: Altdorf 
 
 

Gesangverein
„Sponeck“ e. V.

Am Freitag, 28.08.2020 treffen wir uns wie-
der im Rahmen der vorgeschriebenen Coro-
nabestimmungen mit Abstandshaltung und 
Hygienemaßnahmen zur Singstunde. 
Herzlich willkommen sind alle die Lust am 
Singen haben oder dies gerne lernen möch-
ten. Mit viel Spaß und Freude möchten wir 
nach dieser so schwierigen Zeit gemeinsam 
singen. 
Wir treffen uns um 20.00 Uhr im Winzersaal 
der WG Jechtingen-Amoltern. 
Bitte unbedingt Mundschutz mitbringen, da 
dieser bis zum Platz getragen werden muss. 
Die nächsten Proben sind jeweils freitags, 
am 
11.09.2020 
18.09.2020 
25.09.2020 
Weitere Termin werden noch bekanntgege-
ben. 

Landjugend
Leiselheim

Einladung zur Generalversammlung der 
Landjugend Leiselheim 
Die diesjährige Generalversammlung 
der Landjugend Leiselheim findet am 
12.09.2020 um 19.00 Uhr im Bürgersaal in 
Leiselheim statt. Hierzu sind alle Mitglieder 
herzlich eingeladen. 
 
Auf der Tagesordnung steht: 
•	 Begrüßung durch den Vorstand
•	 Totenehrung
•	 Bericht des Schriftführers
•	 Bericht des Rechners
•	 Entlastung des Rechners
•	 Entlastung der gesamten Vorstandschaft
•	 Teilwahlen 

(alle männlichen Ämter + Schriftführer/in 
+ Rechner/in) 

•	 Ehrungen
•	 Grußworte der Gäste
•	 Verschiedenes

Über Euer Kommen freut sich 
die Vorstandschaft der Landjugend Leisel-
heim 

 

Fortsetzung der  
sinnlosen Zerstörung 
in der letzten Zeit gab es in Sasbach eine 
Vielzahl sinnloser Zerstörungen. Es wur-
de in verschiedenen Medien ausführlich 
berichtet.  
Nachdem vor kurzem ein Weidling / 
Nachen zerstört wurde, hat man am 
vergangenen Wochenende mit einem 
Boot eine Reuse aus dem Altrhein ge-
holt und an Land mit extremer Ge-
walt komplett zerstört. Es kann einem 
Angst und Bange werden, wenn man 
diese sinnlosen Taten erleben muss. 
Es geht hierbei nicht nur um den finan-
ziellen Schaden, sondern um die Zerstö-
rung von Kulturgütern unserer Region.  
Wir können unsere Bitte an die Bevölke-
rung nur wiederholen: Haltet die Augen 
und Ohren offen, helft diesen unnötigen 
Zerstörungen ein Ende zu setzen. 
Meldet Euch beim Ordnungsamt oder 
auch bei der Polizei, wenn ihr Zeugen 
von Vandalismus oder Zerstörung wer-
det. 

Reinhard Weber 

Sonstiges

Ende des redaktionellen Teils



SO GEHT ES: 
1.  Um zu entscheiden, wie lang die Kette werden 

soll, kannst du dir zur Probe ein längeres Stück 
Schnur umhängen und bei der passenden Länge 
abschneiden. Fädle bunte Perlen oder Strohhalm-
stücke darauf und verknote die beiden Enden der 
Schnur miteinander. 

2.  Füll eine Eiswürfelform mit Wasser und leg die 
Schnur mit je einer Perle oder je einem Stroh-
halmstück in je eines der Kästchen. Stell die Eis-
würfelform anschließend für ungefähr zwei Stun-
den ins Eisfach. 

DAS BRAUCHST DU:
bunte Perlen oder kurze  

umweltfreundliche 
Strohhalmstücke

ein Stück Schnur 
(etwa einen Meter lang)

Eiswürfelform

Wasser

3.  Lös die Kette aus der 
Form und fertig ist dei-
ne Erfrischung zum Um-
hängen!

Primo- 

Kids Bastelstunde





Unser Sommerangebot:
Jeden Mittwoch eine Tasse Kaffee/Tee

und ein Stück Kuchen für 3,80 €.
Genießen Sie auch unser reichhaltiges 

Angebot an herzhaften Vespern oder herrlichen Sommersalaten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - mit Abstand am besten!

Das Team vom Vespercafé-Bierhäusle

79361 Sasbach, Habsburger Straße 18, Telefon 0 76 42 / 9 25 98 21

Zuverl. Schreiner in RENTE 55 (NR)  
gesichertes Einkommen sucht DRINGEND Wohnung

(gern im EG) 50-70 qm langfristig oder auf Zeit. 
Tel. 0160/4335252 


